
schneiden: 
oben und unten: 18,5 mm
links und rechts: 4 mm

Hier gilt die
Verpackungssteuer 
Ab 1. Januar 2022 müssen Betriebe die Steuer 
für Einwegverpackungen, -geschirr und  
-besteck zahlen.
             Deshalb: 
             Steuer vermeiden,  
             Mehrweg nutzen! 

www.tuebingen.de/verpackungssteuer
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